
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1978/4/27 6Ob599/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1978

Norm

AußStrG §16 BIII2b

griechisches ZGB §1504

Rechtssatz

Nach welchen Grundsätzen die Regelung des Art 1504 des griechischen Zivilgesetzbuches durchzuführen ist und unter

welchen Voraussetzungen der persönliche Verkehrs mit dem Kind untersagt werden kann, ist in dem genannten

Gesetzartikel nicht näher festgelegt.
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